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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Dienstberatung OB 30.09.2024 nicht öffentlich 

 Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung 15.10.2024 öffentlich 

 Jugendhilfeausschuss 17.10.2024 öffentlich 
   

 

 

Informationen aus der Verwaltung 

 

 

Sachverhalt 

In der vergangenen Legislaturperiode haben die Fraktionen der CDU, SPD, Die Linke, Bündnis 

90/Die Grünen, Mehrwertstadt und Freie Wähler/FDP/PIRATEN einen gemeinsamen 

Hausbegleitantrag zur Haushaltssatzung 24/25 und zum Haushaltsplan 24/25 beschlossen. Die 

Verwaltung wird beauftragt, mit LSZ-Mitteln ein sozialräumliches Projekt in der Krämpfervorstadt 

zu etablieren.  Ausgangspunkt sind die Mehreinnahmen die sich aus der Erhöhung der 

Fördermittel von 2023 auf 2024 ergeben. Im laufenden Haushaltsjahr war eine Umsetzung nicht 

möglich. Der Beschluss bezieht sich aber auch auf 2025. Die Förderhöhe des Landesprogramms 

Solidarisches Zusammenleben der Generation (LSZ) hat sich seitdem Eintritt in die Stufe 3 im Jahr 

2021 jährlich erhöht. Für 2025 wurde der Landeshauptstadt wieder eine geringere Förderung in 

Aussicht gestellt (Siehe Anlage 1).  
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Der Antrag für 2025 wird derzeit vorbereitet und am 15.11.2024 eingereicht. Im Vergleich mit 

2024 stellt sich die Haushaltsaufstellung derzeit so dar: 

 

 2024 2025 – frühzeitige Planung 

Personal, Sachausgaben, ISRP 120.000,00 108.550,16 

Frauenzentren 90.000,00 90.000,00 

Familienförderplan Rang 1.b 431.518,12 480.000,00 

Erziehungsberatungsstellen 351.100,41 169.200,00 

Mikroprojektanträge Familie 81.118,13 60.000 

Mikroprojektanträge Gesundheit 15.000,00 15.000,00 

Projektanträge Soziales 237.263,34 180.000,00 

Seniorenbeauftragter/-beirat 10.000,00 10.000,00 

Gesamt 1.336,000 1.112.750,16 

 

Eine detaillierte Übersicht des Antrags für 2024 ist in der Anlage 2 angehängt.  

Wie sich der Darstellung entnehmen lässt, müssen erhebliche Reduzierungen in den Ansätzen 

vorgenommen werden, um den Rang 1. b sowie die Projektförderungen auszufinanzieren bzw. 

aufrechtzuerhalten. Sollte wie vorgesehen, weitere 101.945,00 EUR für ein sozialräumliches 

Projekt gebunden werden, wird ein Großteil der Projektförderung nach der DS 2078/24 entfallen.  

Die Anzahl der geförderten Maßnahmen und Projekte steigt dem gegenüber, seit 2021 

kontinuierlich an. 

 

 
 

Aus dem Haushaltsbegleitantrag der Fraktionen geht nicht hervor, welcher Projektinhalt genau 

initiiert werden soll. Laut dem LSZ Angebotskatalog wären thematisch folgende Maßnahmen 
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förderfähig: 

 Begegnungsstätten (Schwerpunkt auf Seniorenangebote), 

 Mehrgenerationshäuser (generationsübergreifende Angebote), 

 Generationenclubs (generationsübergreifende Angebote), 

 Sozialraumbüros (Schwerpunkt auf Familienförderung), 

 Familienzentrum (Schwerpunkt auf Familienförderung) und  

 Seniorenbüros (Schwerpunkt auf Seniorenangebote). 

Grundlage für die Förderung durch das Land, ist eine integrierte Bedarfseinschätzung. Derzeit 

besteht eine solche für den Stadtteil in den beschlossenen Maßnahmeplänen und Berichten nicht, 

auch wenn von einer zukünftigen Bedarfslage ausgegangen werden kann. Mit dem Beschluss der 

integrierten Sozialraumplanung (2811/23) ist vorgesehen, dem Stadtrat ein abgestimmtes 

integriertes gesamtstädtisches Fachplanungskonzept zur Ausgestaltung der Quartiersarbeit in 

Erfurt auf  Grundlage von Bedarfs- und Bestandsanalysen vorzulegen. Damit soll unter anderem 

ein bedarfsgerechtes und transparentes Abstimmungsverfahren für neue Standorte/Projekte der 

Quartiersarbeit entwickelt werden und die Grundlage dafür gelegt werden, um die Möglichkeiten 

zu diskutieren, Quartiersarbeit als planungsrelevante kommunale Daueraufgabe und 

sozialräumliche Infrastruktur in der Kommunalpolitik und Haushaltsplanung zu verorten. 

 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 1: Schreiben des TMASGFF vom 23.07.2024 

Anlage 2: Antragssummen LSZ-Antrag 2024 

 

 

 

26.09.2024, gez. A. Hofmann-Domke   
Datum, Unterschrift 
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